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©  Steuereinrichtung  für  eine  Mittelpufferkupplung  für  Schienenfahrzeuge  mit  indirekter  wirkender 
Druckluftbremse. 

©  Um  eine  zuverlässige,  betriebsgerechte  Funktion 
eines  Entlüftungsventils  für  die  mittels  Luftkupplung 
mitgekuppelte  Hauptluftleitung  (8)  bei  mechanischen 
Mittelpufferkupplungen  für  Schienenfahrzeuge  zu  ge- 
währleisten,  wird  für  die  Entlüftungsventile  (15)  eine 
Steuereinrichtung  angegeben,  die  im  gekuppelten 
Zustand  von  Mittelpufferkupplung  (1.1)  und  Gegen- 

kupplung  (1.2)  mindestens  zwei  pneumatische  UND- 
Ventile  (16,17)  aufweist  und  die  als  Eingangssignale 
Zustandsmeldungen  sowohl  von  der  Mittelpuffer- 
kupplung  (1.1)  als  auch  von  der  Gegenkupplung 
(1.2)  zum  Steuern  der  den  Kupplungen  zugeordne- 
ten  Entlüftungsventile  (15)  zuführt. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Steuereinrichtung  für 
eine  Mittelpufferkupplung  nach  dem  Oberbegriff 
des  Anspruchs  1  . 

Aus  der  DE-PS  669  444  ist  eine  Steuereinrich- 
tung  für  eine  Mittelpufferkupplung  bekannt,  bei  der 
ein  nockenartiger  Ansatz  an  der  Löseeinrichtung 
für  den  Kuppelverschluß  dazu  dient,  ein  die  Haupt- 
luftleitung  schließendes  bzw.  öffnendes  Entlüf- 
tungsventil,  das  durch  eine  Ventilfeder  in  der  Offen- 
stellung  gehalten  wird,  bei  einem  gewollten  Entrie- 
geln  der  Mittelpufferkupplung  gegen  die  Kraft  der 
Ventilfeder  in  Schließstellung  zu  drücken.  Bei  ei- 
nem  ungewollten  Verstellen  der  Verschlußorgane, 
d.  h.  ohne  daß  die  Löseeinrichtung  ordnungsgemäß 
betätigt  wurde,  wird  der  nockenartige  Ansatz  der 
Löseeinrichtung  nicht  verschwenkt,  womit  das  Ent- 
lüftungsventil  offen  bleibt  und  die  Bremseinrichtung 
anspricht.  Die  Löseeinrichtung  weist  einen  Lösehe- 
bel  auf,  der  mit  Drehspiel  auf  dem  Hauptbolzen 
gelagert  ist. 

Bei  dieser  bekannten  Ausbildung  kann  die  vor- 
gesehene  Funktionsweise  in  ihrer  Zuverlässigkeit 
beeinträchtigt  werden  durch  auftretenden  Ver- 
schleiß  im  Bereich  der  Lagerung  des  Hauptbolzens 
im  Kupplungskopf  sowie  des  Lösehebels  auf  dem 
Hauptbolzen.  Weiter  ist  nachteilig,  daß  zur  Unter- 
scheidung  der  gewollten  Entkupplung  und  des  un- 
gewollten  Trennens  ein  einziger  mechanischer  Pa- 
rameter  herangezogen  und  ausgewertet  wird. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  zur 
Steuerung  des  Entlüftungsventils  einer  mit  der  Mit- 
telpufferkupplung  mittels  Luftkupplung  mitkuppel- 
baren  Hauptluftleitung  eine  Steuereinrichtung  zu 
schaffen,  die  eine  zuverlässige,  betriebsgerechte 
Funktion  des  Entlüftungsventils  für  die  Hauptluftlei- 
tung  sowohl  für  Einstellungsverschlüsse  als  auch 
für  Zweistellungsverschlüsse  bei  ungewollten  und 
gewollten  Kupplungstrennungen  einschließlich  bei 
Handentkupplung  gewährleistet. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  durch  die 
im  Patentanspruch  1  gekennzeichnete  Steuerein- 
richtung  gelöst. 

Zweckmäßige  Weiterbildungen  der  Erfindung 
sind  in  den  Unteransprüchen  2  bis  13  gekennzeich- 
net. 

Durch  die  Ausbildung  der  Steuereinrichtung 
gemäß  Anspruch  1  mit  mindestens  zwei  UND-Ven- 
tilen  ist  es  möglich,  die  Steuerung  der  Entlüftungs- 
ventile  der  Mittelpufferkupplung  und  der  Gegen- 
kupplung  mit  Eingangsparametern  zu  bewirken,  die 
aus  dem  Zusammenspiel  der  Verschlüsse  eines 
Kupplungspaares  gewinnbar  sind,  wobei  die  ord- 
nungsgemäße  Funktion  der  Entlüftungsventile  un- 
abhängig  von  einem  Entkuppelsignal  ist. 

Durch  die  Weiterbildung  der  UND-Ventile  ge- 
mäß  Anspruch  2  ist  eine  Minimierung  der  Anzahl 
der  UND-Ventile  bei  symmetrischem  Aufbau  mög- 
lich. 

Durch  die  Weiterbildung  gemäß  Anspruch  3 
wird  eine  zweckmäßige  Trennstelle  angegeben,  die 
eine  Anordnung  der  UND-Ventile  in  den  Stirnplat- 
ten  der  Kuppelköpfe  ermöglicht. 

5  Durch  die  Weiterbildung  der  UND-Ventile  ge- 
mäß  Anspruch  4  mit  jeweils  zwei  Ein-  und  Ausgän- 
gen  ist  ein  aufwandsarmer  Steuerungsaufbau  mit 
wenigen  und  kurzen  Steuerluftleitungen  möglich. 

Durch  die  Ausbildung  der  UND-Ventile  gemäß 
io  Anspruch  5  mit  jeweils  zwei  Eingängen  ist  die 

Eingabe  von  Eingangssignalen  sowohl  von  der  Mit- 
telpufferkupplung  als  auch  von  der  Gegenkupplung 
möglich. 

Durch  die  Weiterbildung  der  Steuereinrichtung 
75  gemäß  Anspruch  6  wird  ein  zweckmäßiger  Schal- 

tungsaufbau  für  die  UND-Ventile  und  die  Entlüf- 
tungsventile  angegeben. 

Durch  die  Weiterbildung  der  Steuereinrichtung 
gemäß  Anspruch  7  wird  eine  zweckmäßige  An- 

20  Steuerung  bzw.  ein  Eingangssignalabgriff  für  die 
UND-Ventile  angegeben. 

Durch  die  Weiterbildung  gemäß  Anspruch  8 
wird  eine  zweckmäßige  Ansteuerung  für  die  ersten 
Tastventile  angegeben. 

25  Durch  die  Weiterbildung  gemäß  Anspruch  9 
wird  ein  zweckmäßiges  Organ  zur  Ansteuerung  der 
ersten  Tastventile  der  jeweiligen  Gegenkupplung 
für  Mittelpufferkupplungen  der  Bauart  Scharfenberg 
angegeben. 

30  Durch  die  Weiterbildung  gemäß  Anspruch  10 
wird  eine  zweckmäßige  Ansteuerung  für  die  zwei- 
ten  Tastventile  angegeben. 

Durch  die  Weiterbildung  gemäß  Anspruch  11 
wird  ein  zweckmäßiges  Element  zur  Ansteuerung 

35  der  zweiten  Tastventile  für  Mittelpufferkupplungen 
der  Bauart  Scharfenberg  angegeben. 

Durch  die  Weiterbildung  gemäß  Anspruch  12 
wird  ein  weiteres  zweckmäßiges  Element  zur  An- 
steuerung  der  zweiten  Tastventile  für  Mittelpuffer- 

40  kupplungen  der  Bauart  Scharfenberg  angegeben. 
Durch  die  Weiterbildung  gemäß  Anspruch  13 

ist  eine  selektive  Fernbedienung  von  Kupplungen 
eines  Zugverbandes  erreichbar. 

Nachfolgend  ist  die  Erfindung  anhand  eines 
45  Ausführungsbeispiels  und  einer  Zeichnung  näher 

erläutert. 
Es  zeigen 

Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  der 
Steuereinrichtung 

50  Fig.  2  zwei  Kuppelköpfe  von  Mittelpuffer- 
kupplungen  in  gekuppelter  Stellung. 

Bei  den  mit  der  Steuereinrichtung  im  Ausfüh- 
rungsbeispiel  beschriebenen  und  dargestellten  Mit- 
telpufferkupplungen  handelt  es  sich  um  Mittelpuf- 

55  ferkupplungen  der  Bauart  Scharfenberg  mit  einem 
drehbaren  Scheibenhaken  und  einer  an  diesem  an- 
gelenkten,  in  den  Scheibenhaken  (Herzstück)  der 
Gegenkupplung  eingreifenden  Kuppelöse. 
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Im  gekuppelten  Zustand  bilden  der  Verschluß 
2.1  der  Mittelpufferkupplung  1.1  und  der  Verschluß 
2.2  der  Gegenkupplung  1.2  einen  Parallelogramm- 
verschluß,  der  das  Gleichgewicht  der  Kräfte  ge- 
währleistet  und  im  Zusammenwirken  mit  den  bei- 
den  Kuppelköpfen  3.1,  3.2  eine  starre  und  spiel- 
freie  Verbindung  herstellt.  Der  Parallelogrammver- 
schluß  wird  nur  auf  Zug  beansprucht  und  die  Zug- 
kräfte  verteilen  sich  gleichmäßig  auf  beide  Kuppe- 
lösen  4.1,  4.2.  Die  Herzstücke  5.1,  5.2  werden  in 
der  gekuppelten  Stellung  durch  Kuppelfedern  gesi- 
chert.  Zum  Lösen  des  Parallelogrammverschlusses 
ist  mindestens  eines  der  Herzstücke  5.1  bzw.  5.2 
so  weit  zu  drehen,  bis  beide  Kuppelösen  4.1,  4.2 
aus  dem  zugeordneten  Hakenmaul  6.1  des  Herz- 
stücks  5.1  bzw.  dem  Hakenmaul  6.2  des  Herz- 
stücks  5.2  gleiten. 

Die  senkrechte  Strichpunktlinie  in  der  Fig.  1 
stellt  die  Kuppelebene  dar.  Das  eingezeichnete  Pa- 
rallelogramm  stellt  die  gekuppelten  Verschlüsse  2.1 
und  2.2  dar. 

Die  Stirnfläche  der  Mittelpufferkupplung  1.1 
weist  vier  Luftleitungskupplungen  7,  9,  11,  12  auf, 
die  in  der  senkrechten  Mittellängsebene  übereinan- 
der  angeordnet  sind.  Dabei  handelt  es  sich  um  die 
Luftleitungskupplung  7  für  die  Hauptluftleitung  8, 
die  Luftleitungskupplung  9  für  die  Hauptluftbehäl- 
terleitung  10  und  je  eine  Luftleitungskupplung  11, 
12  für  Steuerluft  bzw.  Steuerluftleitungen  13,  14. 

Im  oder  am  Kuppelkopf  3.1  bzw.  3.2  der  Mittel- 
pufferkupplung  1.1  bzw.  Gegenkupplung  1.2  ist  ein 
Entlüftungsventil  15.1  bzw.  15.2  angeordnet. 

Die  Steuereinrichtung  weist  im  gekuppelten  Zu- 
stand  der  Mittelpufferkupplung  mit  der  Gegenkupp- 
lung  mindestens  zwei  pneumatische  UND-Ventile 
(Zweidruckventile)  16,  17  auf. 

Bei  der  Ausführung  der  Steuereinrichtung  mit 
zwei  UND-Ventilen  16,  17,  sind  diese  in  der  Kup- 
pelebene  teil-  bzw.  trennbar  ausgebildet. 

Die  UND-Ventile  16,  17  sind  über  Steuerluftlei- 
tungen  18.1,  19.1  mit  dem  Entlüftungsventil  15.1 
der  Mittelpufferkupplung  1.1  und  über  Steuerluftlei- 
tung  18.2,  19.2  mit  dem  Entlüftungsventil  15.2  der 
Gegenkupplung  1.2  verbunden.  Weiter  sind  die 
UND-Ventile  16,  17  über  Steuerluftleitungen  13,  14 
mit  Eingangssignalgebern  (Tastventilen  20.1,  20.2, 
22.1,  22.2)  verbunden,  derart,  daß  den  UND-Venti- 
len  16,  17  als  Eingangssignale  Zustandssignale 
sowohl  von  der  Mittelpufferkupplung  1.1  als  auch 
von  der  Gegenkupplung  1.2  zum  Steuern  des  je- 
weiligen  Entlüftungsventils  15.1  der  Mittelpuffer- 
kupplung  1.1  und  des  Entlüftungsventils  15.2  der 
Gegenkupplung  1.2  zuführbar  sind. 

Das  UND-Ventil  16  weist  zwei  Eingänge  16E1, 
16E2  und  zwei  Ausgänge  16A1,  16A2  auf.  Das 
UND-Ventil  17  weist  zwei  Eingänge  17E1,  17E2 
und  zwei  Ausgänge  17A1,  17A2  auf.  Die  Eingänge 
16E1,  17E1  sowie  die  Ausgänge  16A1,  17A1  sind 

schaltungstechnisch  und  körperlich  dem  der  Mittel- 
pufferkupplung  1.1  zugeordneten  Anteil  der  Steuer- 
einrichtung  zugeordnet.  Die  Eingänge  16E2,  17E2 
sowie  die  Ausgänge  16A2,  17A2  sind  schaltungs- 

5  technisch  und  körperlich  dem  der  Gegenkupplung 
1.2  zugeordneten  Anteil  der  Steuereinrichtung  zu- 
geordnet.  Die  Anordnung  der  Ein-  und  Ausgänge 
der  UND-Ventile  16,  17  ist  derart  vorgesehen,  daß 
im  Falle  der  Trennung  der  Kupplungen  bzw.  der 

70  UND-Ventile  16,  17  diese  Zuordnung  erhalten 
bleibt. 

Der  erste  Ausgang  16A1  des  ersten  UN  D-Ven- 
tils  16  und  der  erste  Ausgang  17A1  des  zweiten 
UND-Ventils  17  sind  über  je  eine  Steuerluftleitung 

75  18.1,  19.1  mit  dem  Entlüftungsventil  15.1  der  Mit- 
telpufferkupplung  1.1  zur  Ansteuerung  desselben 
verbunden. 

Der  zweite  Ausgang  16A2  des  ersten  UND- 
Ventils  16  und  der  zweite  Ausgang  17A2  des  zwei- 

20  ten  UND-Ventils  17  sind  über  je  eine  Steuerluftlei- 
tung  18.2,  19.2  mit  dem  Entlüftungsventil  15.2  der 
Gegenkupplung  1.2  zur  Ansteuerung  desselben 
verbunden. 

Der  erste  Eingang  17E1  des  zweiten  UND- 
25  Ventils  17  ist  mit  einem  ersten  Tastventil  22.1  über 

eine  Steuerluftleitung  14.1  verbunden.  Der  erste 
Eingang  16E1  des  ersten  UND-Ventils  16  ist  einem 
zweiten  Tastventil  20.1  zugeordnet  und  über  eine 
Steuerluftleitung  13.1  mit  diesem  verbunden.  Die 

30  Tastventile  20.1  und  22.1  sind  der  Mittelpufferkupp- 
lung  1.1  zugeordnet  und  am  oder  im  Kuppelkopf 
3.1  angeordnet. 

Der  erste  Eingang  17E2  des  zweiten  UND- 
Ventils  17  ist  mit  einem  ersten  Tastventil  22.2  über 

35  eine  Steuerluftleitung  14.2  verbunden.  Der  erste 
Eingang  16E2  des  ersten  UND-Ventils  16  ist  einem 
zweiten  Tastventil  20.2  zugeordnet  und  über  eine 
Steuerluftleitung  13.2  mit  diesem  verbunden.  Die 
Tastventile  20.2  und  22.2  sind  der  Gegenkupplung 

40  1.2  zugeordnet  und  am  oder  im  Kuppelkopf  3.2 
angeordnet. 

Das  erste  Tastventil  22.1  der  Mittelpufferkupp- 
lung  1.1  wird  durch  ein  zugeordnetes  Organ  24.2 
des  Verschlusses  2.2  der  Gegenkupplung  1.2  ge- 

45  steuert,  und  das  erste  Tastventil  22.2  der  Gegen- 
kupplung  1.2  wird  durch  ein  zugeordnetes  Organ 
24.1  des  Verschlusses  2.1  der  Mittelpufferkupplung 
1.1  gesteuert  bzw.  geschaltet. 

Das  zweite  Tastventil  20.1  der  Mittelpuffer- 
50  kupplung  1.1  wird  durch  ein  Element  des  eigenen 

Verschlusses  2.1  gesteuert  bzw.  geschaltet,  und 
das  zweite  Tastventil  20.2  der  Gegenkupplung  1.2 
wird  durch  ein  Element  des  Verschlusses  2.2  der 
Gegenkupplung  1  .2  gesteuert  bzw.  geschaltet. 

55  Als  Organe  24.1  bzw.  24.2  eignen  sich  bei 
Mittelpufferkupplungen  mit  Parallelogrammver- 
schluß  die  Kuppelösen  4.1  bzw.  4.2,  die  bei  ord- 
nungsgemäßem  Einrasten  in  die  Hakenmäuler  6.2 

3 
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bzw.  6.1  der  Herzstücke  5.2  bzw.  5.1  die  zugeord- 
neten  Tastventile  22.1  bzw.  22.2  schalten. 

Als  Elemente  25.1  bzw.  25.2  eignen  sich  die 
Herzstücke  5.1  bzw.  5.2,  deren  zugeordneter 
Hauptbolzen  26.1  bzw.  26.2  oder  deren  zugeordne- 
ter  Entkuppelhebel  27.1  bzw.  27.2.  Zur  Signalaus- 
lösung  wird  in  allen  Fällen  eine  Drehwinkelabwei- 
chung  der  Elemente  25.1  bzw.  25.2  von  der  Grund- 
stellung  zu  irgend  einem  Zeitpunkt  während  eines 
Kuppel-  oder  Entkuppelvorgangs  genutzt. 

Ein  automatisches  Entkuppeln  ist  von  der  Seite 
der  Mittelpufferkupplung  1.1  über  ein  Entkuppel- 
ventil  28.1  und  Entkuppelzylinder  29.1  bzw.  von 
der  Seite  der  Gegenkupplung  1.2  über  ein  Entkup- 
pelventil  28.2  und  Entkuppelzylinder  29.2  vorgese- 
hen. 

Die  Funktion  der  Steuereinrichtung  wird  nach- 
folgend  für  verschiedene  Betriebszustände  erläu- 
tert.  Dabei  wird  zunächst  davon  ausgegangen,  daß 
die  Mittelpufferkupplung  1.1  mit  der  Gegenkupp- 
lung  1.2  ordnungsgemäß  mechanisch  gekuppelt  ist. 
Weiter  sind  die  vier  Luftleitungskupplungen  7,  9, 
11,  12  ordnungsgemäß  gekuppelt.  Die  Stößel  der 
Stoßventile  der  Luftleitungskupplung  9  sind  durch 
ihre  gegenseitige  Annäherung  in  geöffneter  Stel- 
lung.  Die  beiden  mechanischen  Verschlüsse  2.1 
und  2.2  befinden  sich  in  Grundstellung,  wobei  die 
beiden  Kuppelösen  4.1  und  4.2  in  den  ihnen  ge- 
genüberliegenden  Herzstücken  5.2  bzw.  5.1  einge- 
rastet  sind.  Die  Tastventile  22.1  und  20.1  befinden 
sich  in  Schaltstellung  b,  die  Tastventile  22.2  und 
20.2  in  Schaltstellung  a. 

Für  das  Tastventil  22.1  der  Mittelpufferkupp- 
lung  1.1  bedeutet  die  Schaltstellung  b,  daß  die 
Kuppelöse  4.2  der  Gegenkupplung  1.2  im  Ver- 
schluß  2.1  in  Grundstellung  ordnungsgemäß  vor- 
handen  und  im  Hakenmaul  6.1  der  Mittelpuffer- 
kupplung  1.1  eingerastet  ist. 

Für  das  Tastventil  22.2  der  Gegenkupplung  1.2 
bedeutet  die  Schaltstellung  a,  daß  die  Kuppelöse 
4.1  der  Mittelpufferkupplung  1.1.  in  Grundstellung 
ordnungsgemäß  vorhanden  und  im  Hakenmaul  6.2 
der  Gegenkupplung  1.2  eingerastet  ist. 

Für  das  Tastventil  20.1  der  Mittelpufferkupp- 
lung  1.1  bedeutet  die  Schaltstellung  b,  daß  sich 
das  Herzstück  5.1  in  Grundstellung  befindet. 

Für  das  Tastventil  20.2  der  Gegenkupplung  1.2 
bedeutet  die  Schaltstellung  a,  daß  sich  das  Herz- 
stück  5.2  in  Grundstellung  befindet. 

Die  Hauptluftleitung  8  und  die  Hauptluftbehäl- 
terleitung  10  sind  von  einem  Triebfahrzeug  mit 
Druckluft  beaufschlagt. 

Die  Hauptluftbehälterleitung  10  führt  durchge- 
hend  Druckluft  und  beaufschlagt  die  Tastventile 
20.1,  22.1,  20.2  und  22.2  sowie  Entkuppelventile 
28.1  und  28.2  mit  Druckluft. 

Durch  die  Tastventile  22.1  und  22.2  erfolgt 
Druckbeaufschlagung  der  Eingänge  17E1  und 

17E2  des  UND-Ventils  17.  Die  Eingänge  16E1  und 
16E2  des  UND-Ventils  16  werden  über  die  Tast- 
ventile  20.1  und  20.2  entlüftet. 

Die  UND-Bedingung  an  dem  UND-Ventil  16  der 
5  Steuerluftleitungskupplung  11  ist  nicht  erfüllt,  die 

UND-Bedingung  an  dem  UND-Ventil  17  der  Steuer- 
luftleitungskupplung  12  ist  jedoch  erfüllt. 

Die  Ausgänge  16A1  und  16A2  des  UND-Ventils 
16  sowie  die  Vorsteuerventile  21  der  Entlüftungs- 

io  ventile  15.1  und  15.2  werden  über  die  Tastventile 
20.1  bzw.  20.2  entlüftet. 

Die  Ausgänge  17A1  und  17A2  des  UND-Ventils 
17  werden  belüftet,  d.  h.  es  werden  Steuersignale 
auf  die  Vorsteuerventile  23  der  Entlüftungsventile 

15  15.1  und  15.2  gegeben,  womit  die  Entlüftungsventi- 
le  15.1  und  15.2  auf  Schaltstellung  b  geschaltet 
sind  und  die  Hauptluftleitung  8  an  dieser  Kuppel- 
stelle  geöffnet  ist. 

20  Entkupplung  durch  Betätigen  des  Entkuppel- 
ventils  28.2  der  Gegenkupplung  1.2  (analoge 
Funktionsweise  bei  Betätigung  des  Entkuppel- 
ventils  28.1  der  Mittelpufferkupplung  1.1) 

25  Durch  Betätigung  des  Entkuppelventils  28.2 
fährt  der  Entkuppelzylinder  29.2  aus  und  dreht 
zwangsläufig  beide  Verschlüsse  2.1  und  2.2. 

Durch  das  Drehen  der  beiden  Verschlüsse  2.1 
und  2.2  wird  zunächst  das  Tastventil  22.2  auf 

30  Schaltstellung  b  und  das  Tastventil  22.1  auf  Schalt- 
stellung  a  umgeschaltet  (Kuppelösen  4.1  bzw.  4.2 
entfernen  sich). 

Sofort  nachdem  die  Tastventile  22.2  und  22.1 
sicher  umgeschaltet  worden  sind,  wird  durch  den 

35  Entkuppelhebel  27.2  der  Gegenkupplung  1.2  das 
Tastventil  20.2  auf  Schaltstellung  b  und  das  Tast- 
ventil  20.1  durch  den  Entkuppelhebel  27.1  der  Mit- 
telpufferkupplung  1.1  auf  Schaltstellung  a  umge- 
schaltet.  Damit  ist  die  UND-Bedingung  an  der 

40  Steuerluftleitungskupplung  17  nicht  mehr  erfüllt,  da 
die  Tastventile  22.1  und  22.2  die  Eingänge  17E1 
und  17E2  des  UND-Ventils  17  entlüften. 

Die  UND-Bedingung  an  der  Steuerluftkupplung 
16  ist  erfüllt,  da  die  Tastventile  20.1  und  20.2  die 

45  Eingänge  16E1  und  16E2  des  UND-Ventils  16  be- 
lüften. 

Die  Ausgänge  17A1  und  17A2  des  UND-Ventils 
17  sowie  die  Vorsteuerventile  23  der  Entlüftungs- 
ventile  15.1  und  15.2  werden  zunächst  über  die 

50  Tastventile  22.1  bzw.  22.2  entlüftet.  Anschließend 
werden  die  Ausgänge  16A1  und  16A2  des  UND- 
Ventils  16  belüftet,  d.  h.  es  werden  Steuersignale 
auf  die  Vorsteuerventile  21  der  Entlüftungsventile 
15.1  und  15.2  gegeben,  so  daß  die  Hauptluftleitung 

55  8  sicher  abgedichtet  wird. 
Nehmen  die  Verschlüsse  2.1  und  2.2  unmittel- 

bar  nach  dem  Entkuppelvorgang  die  Rangierstel- 
lung  ein  (Verschluß  2.1  in  Grundstellung,  Verschluß 

4 
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2.2  ausgelenkt),  so  befindet  sich 
das  Tastventil  22.1  auf  Schaltstellung  a  (Kuppelöse 
4.2  der  Gegenkupplung  1.2  nicht  vorhanden), 
das  Tastventil  20.1  auf  Schaltstellung  b  (Verschluß 
2.1  in  Grundstellung), 
das  Tastventil  22.2  auf  Schaltstellung  a  (Kuppelöse 
der  Mittelpufferkupplung  1.1  vorhanden)  und 
das  Tastventil  20.2  auf  Schaltstellung  b  (Verschluß 
2  nicht  in  Grundstellung). 

Damit  werden  die  Eingänge  16E1  und  17E1 
der  UND-Ventile  16  und  17  entlüftet,  die  Eingänge 
16E2  und  17E2  der  UND-Ventile  16  und  17  belüf- 
tet. 

Da  keine  der  vorhandenen  UND-Bedingungen 
erfüllt  wird,  werden  die  Vorsteuerventile  21  der 
Entlüftungsventile  15.1  und  15.2  über  die  Ausgän- 
ge  16A1  bzw.  16A2  des  UND-Ventils  16  sowie  das 
Tastventil  20.1  entlüftet. 

Die  Entlüftungsventile  15.1  und  15.2  bleiben 
auf  Schaltstellung  a,  da  keine  ihrer  Vorsteuerventile 
23  und  21  druckluftbeaufschlagt  wird.  Auch  die 
Ausgänge  17A1  und  17A2  des  UND-Ventils  17 
bleiben  über  Tastventile  22.1  entlüftet. 

Werden  die  Mittelpufferkupplung  1.1  und  die 
Gegenkupplung  1.2  zu  einem  beliebigen  Zeitpunkt 
getrennt,  d.  h.  auseinandergezogen,  so  wird,  be- 
dingt  durch  das  Entfernen  der  Kuppelöse  4.1  der 
Mittelpufferkupplung  1.1,  zunächst  das  Tastventil 
22.2  auf  Schaltstellung  b  umgeschaltet,  während 
der  Verschluß  2.2  der  Gegenkupplung  1.2  weiter 
ausgelenkt  wird.  Da  der  Ausgang  16A2  des  UND- 
Ventils  16  entlüftet  ist  (das  UND-Ventil  16  in  der 
Kuppelebene  an  der  Trennungslinie  beider  Kupp- 
lungen  1.1  und  1.2  ist  ebenfalls  bereits  aufgetrennt, 
und  die  beiden  Teile  des  UND-Ventils  16  entfernen 
sich  voneinander),  dichtet  der  Steuerdruck  des 
noch  auf  Schaltstellung  b  befindlichen  Tastventils 
20.2  den  Eingang  16E2  des  UND-Ventils  16 
zwangsläufig  ab  (klassische  UND-Ventilfunktion),  so 
daß  ein  Abblasen  dieses  Steuerdrucks  beim  Aus- 
einanderziehen  der  Kupplungen  1.1  und  1.2  durch 
Trennen  der  Luftleitungskupplung  11,  verhindert 
wird. 

Nach  vollzogener  Kupplungstrennung  befindet 
sich 
das  Tastventil  22.1  auf  Schaltstellung  a, 
das  Tastventil  20.1  auf  Schaltstellung  b, 
das  Tastventil  22.2  auf  Schaltstellung  b  und 
das  Tastventil  20.2  auf  Schaltstellung  a. 

Die  Hauptluftleitung  8  bleibt,  unabhängig  vom 
Zeitpunkt  des  Auseinanderziehens  der  Kupplungen 
1.1,  1.2,  abgedichtet  (Abstoßen  von  Zugteilen  im 
Rangierbetrieb  ist  damit  jederzeit  möglich).  Nach 
vollzogener  Kupplungstrennung  wird  kein  Eingang 
der  UND-Ventile  16,  17  belüftet,  d.  h.  kein  Steuersi- 
gnal  gegeben. 

Da  die  beschriebenen  Steuersignale  zum  Ab- 
dichten  der  Hauptluftleitung  8  schon  aus  geringen 

Drehwinkeln  der  Verschlüsse  2.1  ,  2.2  resultieren, 
ist  sichergestellt,  daß  die  Hauptluftleitung  8  auch 
dann  abgedichtet  wird,  wenn  zwei  leicht  zugbean- 
spruchte  Kupplungen  1.1,  1.2  entkuppelt  werden, 

5  bei  denen  sich  deren  Stirnplatten  bereits  während 
des  Entkuppelvorgangs  selbst,  d.  h.  schon  während 
der  Drehbewegung  beider  Verschlüsse  2.1,  2.2 
voneinander  entfernen. 

w  Entkupplung  durch  Bruch  eines  Verschlusses 
einer  Kupplung 

Zum  Abdichten  der  Hauptluftleitung  8  müssen 
sich  während  des  Entkuppelvorgangs  die  beiden 

15  miteinander  gekuppelten  Verschlüsse  2.1  und  2.2 
drehen,  um  durch  Umschalten  der  Tastventile  20.1 
und  20.2  die  zum  Abdichten  der  Hauptluftleitung  8 
erforderliche  UND-Bedingung  an  dem  UND-Ventil 
16  erfüllen  zu  können. 

20  Da  sich  jedoch  bei  einem  Bruch  eines  Ver- 
schlusses  2.1  oder  2.2  nur  ein  oder  keiner  der 
Verschlüsse  2.1,  2.2  dreht,  kann  diese  UND-Bedin- 
gung  nicht  erfüllt  werden,  die  Ausgänge  16A1  und 
16A2  des  UND-Ventils  16  bleiben  daher  entlüftet, 

25  womit  kein  Steuerdruck  zum  Abdichten  der  Haupt- 
luftleitung  8  ansteht.  Damit  bleibt  die  Hauptluftlei- 
tung  nach  unbeabsichtigter  Zugtrennung  geöffnet 
und  entlüftet,  womit  das  selbsttätige  Anlegen  der 
Bremsen  in  beiden  Zugteilen  ausgelöst  wird. 

30 
Gemischt  gekuppelter  Betrieb 
(Schraubenkupplung/Mittelpufferkupplung) 

Die  Hauptluftbehälterleitung  und  die  Hauptluft- 
35  leitung  sind  auf  der  Seite  des  Wagens  mit  der 

Mittelpufferkupplung  durch  einen  vorausgegange- 
nen,  beabsichtigten  Entkuppelvorgang  abgedichtet. 

Durch  die  seitlich  am  Wagen  mit  der  Mittelpuf- 
ferkupplung  zusätzlich  für  die  Hauptluftbehälterlei- 

40  tung  und  die  Hauptluftleitung  vorhandenen  Schläu- 
che  mit  Schlauchkupplungen  können  beide  Wagen 
miteinander  verschlaucht  werden.  Das  öffnen  bzw. 
Schließen  dieser  Luftleitungsverbindungen  muß  von 
Hand  durch  Betätigen  von  Absperrhähnen  an  den 

45  Schläuchen  vorgenommen  werden. 
Bei  Bruch  der  mechanischen  Kupplungsverbin- 

dung  reißen  diese  Schläuche  infolge  Zugbeanspru- 
chung  ab,  so  daß  beide  Luftleitungen  über  die 
geöffneten  Absperrhähne  entlüftet  werden  und  bei- 

50  de  Zugteile  selbsttätig  bremsen. 

Handentkupplung 

Die  Hauptluftleitung  8  wird  bei  Verwendung  der 
55  erfindungsgemäßen  Steuereinrichtung,  wie  vorste- 

hend  beschrieben,  immer  dann  abgedichtet,  wenn 
sich  beide  Verschlüsse  2.1  und  2.2  infolge  eines 
Entkuppelvorganges  gemeinsam  drehen.  Dabei  ist 

5 
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es  für  die  Funktion  unerheblich,  ob  die  Drehbewe- 
gung  beider  Verschlüsse  2.1  und  2.2  pneumatisch, 
hydraulisch,  elektrisch  oder  von  Hand  durch  eine 
Entkuppelvorrichtung  verursacht  wird. 

Die  Hauptluftleitung  wird  also  allein  durch  das 
Handentkuppeln,  d.  h.  durch  das  Drehen  der  Ver- 
schlüsse  2.1  und  2.2,  selbst  abgedichtet. 

Kuppelvorgang  (Mittelpufferkupplung  mit  Ge- 
genkupplung) 

Während  des  mechanischen  Kuppelvorgangs 
wird  selbsttätig  die  in  der  Fig.  1  dargestellte  und 
vorstehend  beschriebene  Grundstellung  der  Steu- 
ereinrichtung  erreicht,  wobei  die  Hauptluftleitung  8 
durch  das  Erreichen  der  Grundstellung  beider  Ver- 
schlüsse  2.1,  2.2  und  das  gleichzeitige  Vorhanden- 
sein  beider  Kuppelösen  4.1  bzw.  4.2  in  den  Haken- 
mäulern  6.2  bzw.  6.1  der  ihnen  gegenüberliegen- 
den  Herzstücke  5.2  bzw.  5.1  sicher  geöffnet  wird. 

Die  Steuersignale  zum  Schließen  der  Hauptluft- 
leitung  8,  die  aus  der  Drehbewegung  beider  Ver- 
schlüsse  2.1  und  2.2  während  des  Kuppelvorgangs 
nach  Herstellung  der  Luftleitungsverbindungen  re- 
sultieren,  brechen  kurz  vor  Erreichen  der  gekuppel- 
ten  Stellung  beider  Verschlüsse  2.1,  2.2  zusam- 
men. 

Schaltungstechnisch  ist  es  nicht  erforderlich, 
die  Entlüftungsventile  15.1  und  15.2  wie  in  der  Fig. 
1  dargestellt,  mittels  Differenzdruckkolbenbetäti- 
gung  anzusteuern. 

Es  bleibt  weiter  anzumerken,  daß  die  Steuer- 
einrichtung  auch  bei  Ausfall  des  Luftdrucks  in  der 
Hauptluftbehälterleitung  10  gewährleistet,  daß  die 
Hauptluftleitung  8  im  gesamten  Zug  durchgeschal- 
tet  und  die  Bremse  selbsttätig  bleibt,  da  keine 
Druckluft  für  die  Steuereinrichtung  zum  Abdichten 
der  Hauptluftleitung  8  zur  Verfügung  steht. 

Sonstige  Betriebsbedingungen 

Auch  eine  Fernbedienung  der  mechanischen 
Kupplungen  1.1,  1.2  ist  durch  die  Verwendung  der 
beschriebenen  Steuereinrichtung  problemlos  mög- 
lich,  wenn  die  Entkuppeleinrichtung 
(Entkuppelzylinder  29.1,  29.2)  mittels  Funksignal 
betätigbar  ausgebildet  wird.  Ebenso  ist  eine  selekti- 
ve  Fernbedienung  von  Kupplungen  1.1,  1.2  eines 
Zugverbandes  erreichbar. 

Sind  beide  Verschlüsse  2.1,  2.2  entkuppelt 
worden,  die  Kuppelköpfe  3.1,  3.2  aber  noch  nicht 
voneinander  entfernt  worden,  so  drehen  die  Ver- 
schlüsse  2.1,  2.2  sich  nicht  wieder  sofort  in  die 
gekuppelte,  sondern  in  die  Rangierstellung,  so  daß 
die  Hauptluftleitung  8  auch  nach  beabsichtigter 
Entkupplung  abgedichtet  bleibt,  unabhängig  vom 
Zeitpunkt  des  Auseinanderziehens  der  Kuppelköpfe 
3.1,  3.2.  Damit  ist  auch  ein  großes  Problem  für  den 

automatisierten  Rangierbetrieb  gelöst,  wo  ein  Ab- 
stoßen  von  Wagen  zu  beliebigen  Zeitpunkten  nach 
der  Entkupplung  möglich  sein  soll,  ohne  daß  nach 
dem  Abstoßen  die  Bremsen  der  Wagen  anlegen, 

5  weil  die  Hauptluftleitung  8  geöffnet  bzw.  entlüftet 
wird. 

Bezugsziffern 

10  1.1  Mittelpufferkupplung 
I.  2  Gegenkupplung 
2.1  VerschluB  (von  1.1) 
2.2  VerschluB  (von  1  .2) 
3.1  Kuppelkopf  (von  1.1) 

15  3.2  Kuppelkopf  (von  1  .2) 
4.1  Kuppelose  (von  1.1) 
4.2  Kuppelose  (von  1  .2) 
5.1  Herzstuck  (von  1  .1) 
5.2  Herzstuck  (von  1  .2) 

20  6.1  Hakenmaul  (von  1  .1) 
6.2  Hakenmaul  (von  1  .2) 
7.  Luftleitungskupplung  (fur  HL) 
8.  Hauptluftleitung  (fur  HL) 
9.  Luftleitungskupplung  (fur  HBL) 

25  10.  Hauptluftbehalterleitung  (HBL) 
II.  Luftleitungskupplung 
12.  Luftleitungskupplung 
13.  Steuerluftleitung 
13.1  Steuerluftleitung  (von  1.1) 

30  13.2  Steuerluftleitung  (von  1  .2) 
14.  Steuerluftleitung 
14.1  Steuerluftleitung  (von  1  .1) 
14.2  Steuerluftleitung  (von  1  .2) 
15.1  Entluftungsventil  (von  1  .1) 

35  15.2  Entluftungsventil  (von  1  .2) 
16  UND-Ventil 
17  UND-Ventil 
18  Steuerluftleitung 
18.1  Steuerluftleitung  (von  1.1) 

40  18.2  Steuerluftleitung  (von  1  .2) 
19  Steuerluftleitung 
19.1  Steuerluftleitung  (von  1.1) 
19.2  Steuerluftleitung  (von  1  .2) 
20.1  Tastventil  (von  1.1) 

45  20.2  Tastventil  (von  1  .2) 
21  Vorsteuerventil 
22.1  Tastventil  (von  1.1) 
22.2  Tastventil  (von  1  .2) 
23  Vorsteuerventil 

50  24.1  Organ  (von  1  .1) 
24.2  Organ  (von  1  .2) 
25.1  Element  (von  1.1) 
25.2  Element  (von  1  .2) 
26.1  Hauptbolzen  (von  1.1) 

55  26.2  Hauptbolzen  (von  1  .2) 
27.1  Entkuppelhebel  (von  1.1) 
27.2  Entkuppelhebel  (von  1  .2) 
28.1  Entkuppelventil  (von  1  .1) 

6 



11 EP  0  578  037  A1 12 

28.2  Entkuppelventil  (von  1  .2) 
29.1  Entkuppelzylinder  (von  1  .1) 
29.2  Entkuppelzylinder  (von  1  .2) 

Patentansprüche 

1.  Steuereinrichtung  für  eine  Mittelpufferkupplung 
für  Schienenfahrzeuge  mit  indirekt  wirkender 
Druckluftbremse,  mit  selbsttätig  mitkuppelbarer 
Luftkupplung  für  die  durchgeführte  Hauptluftlei- 
tung  der  Druckluftbremse  einer  Zugeinheit  und 
mit  selbsttätig  mitkuppelbarer,  zweiter  Luftlei- 
tung  (Hauptluftbehälterleitung)  und  mit  einem 
Entlüftungsventil  für  die  Hauptluftleitung,  wobei 
das  Entlüftungsventil  im  Falle  einer  ungewoll- 
ten  Trennung  der  miteinander  gekuppelten 
Kupplungsköpfe  der  Mittelpufferkupplung  und 
der  Gegenkupplung  die  Hauptluftleitung  der 
Druckluftbremse  in  die  Atmosphäre  entlüftet, 
wodurch  eine  Zwangsbremsung  der  getrennten 
Zugteile  eingeleitet  wird,  und  wobei  das  Entlüf- 
tungsventil  bei  beabsichtigter  Entkupplung  die 
Hauptluftleitung  schließt,  wodurch  beide  Zug- 
teile  ungebremst  bleiben,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Steuereinrichtung  im  gekup- 
pelten  Zustand  der  Mittelpufferkupplung  (1.1) 
mit  der  Gegenkupplung  (1.2)  mindestens  zwei 
pneumatische  UND-Ventile  (Zweidruckventile) 
(16,  17)  aufweist,  daß  die  UND-Ventile  (16,  17) 
über  Steuerluftleitungen  (18.1,  19.1)  mit  dem 
Entlüftungsventil  (15.1)  der  Mittelpufferkupp- 
lung  (1.1)  und  über  Steuerluftleitungen  (18.2, 
19.2)  mit  dem  Entlüftungsventil  (15.2)  der  Ge- 
genkupplung  (1.2)  verbunden  sind  und  daß  die 
UND-Ventile  (16,  17)  über  Steuerluftleitungen 
(13,  14)  mit  Eingangssignalgebern 
(Tastventilen  20.1,  20.2,  22.1,  22.2)  verbunden 
sind,  derart,  daß  den  UND-Ventilen  (16,  17) 
über  die  Steuerluftleitungen  (13,  14)  als  Ein- 
gangssignale  Zustandssignale  sowohl  von  der 
Mittelpufferkupplung  (1.1)  als  auch  von  der  Ge- 
genkupplung  (1.2)  zum  Steuern  des  Entlüf- 
tungsventils  (15.1)  der  Mittelpufferkupplung 
(1.1)  und  des  Entlüftungsventils  (15.2)  der  Ge- 
genkupplung  (1.2)  zuführbar  sind. 

2.  Steuereinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zwei  pneumatische 
UND-Ventile  (16,  17)  vorgesehen  sind,  die  in 
einer  Querebene  auftrennbar  ausgebildet  und 
in  der  senkrechten  Mittellängsebene  der  Kup- 
pelköpfe  (3.1,  3.2)  angeordnet  sind. 

3.  Steuereinrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  UND-Ventile  (16, 
17)  in  der  Kuppelebene  der  mechanischen 
Kupplungen  (1.1,  1.2)  auftrennbar  ausgebildet 
sind. 

4.  Steuereinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jedes 
UND-Ventil  (16,  17)  zwei  Eingänge  (16E1, 
16E2)  bzw.  (17E1,  17E2)  und  zwei  Ausgänge 

5  (1  6A1  ,  1  6A2)  bzw.  (1  7A1  ,  1  7A2)  aufweist. 

5.  Steuereinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jedem 
getrennten  Teil  der  UND-Ventile  (16,  17)  ein 

io  Ausgang  (16A1)  und  ein  Eingang  (16E1)  bzw. 
ein  Ausgang  16A2)  und  ein  Eingang  (16E2) 
bzw.  ein  Ausgang  (17A1)  und  ein  Eingang 
(17E1)  bzw.  ein  Ausgang  (17A2)  und  ein  Ein- 
gang  (17E2)  zugeordnet  ist. 

15 
6.  Steuereinrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  erste  Ausgang 
(17A1)  des  ersten  UND-Ventils  (17)  und  der 
erste  Ausgang  (16A1)  des  zweiten  UND-Ventils 

20  (16)  über  eine  Steuerluftleitung  (19.1  bzw. 
18.1)  mit  dem  Entlüftungsventil  (15.1)  der  Mit- 
telpufferkupplung  (1.1)  verbunden  sind  und  der 
zweite  Ausgang  (17A2)  des  ersten  UND-Ventils 
(17)  und  der  zweite  Ausgang  (16A2)  des  zwei- 

25  ten  UND-Ventils  (16)  über  eine  Steuerluftlei- 
tung  (19.2)  bzw.  (18.2)  mit  dem  Entlüftungs- 
ventil  (15.2)  der  Gegenkupplung  (1.2)  verbun- 
den  sind. 

30  7.  Steuereinrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  jeweils  erste  Ein- 
gang  (16E1)  bzw.  (17E1)  der  UND-Ventile  (16) 
bzw.  (17)  je  einem  Tastventil  (20.1)  bzw.  (22.1) 
der  Mittelpufferkupplung  (1.1)  zugeordnet  ist 

35  und  daß  der  jeweils  zweite  Eingang  (16E2) 
bzw.  (17E2)  der  UND-Ventile  (16)  bzw.(17)  je 
einem  Tastventil  (20.2)  bzw.  (22.2)  der  Gegen- 
kupplung  (1.2)  zugeordnet  ist. 

40  8.  Steuereinrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  erste  Tastventil 
(22.1)  der  Mittelpufferkupplung  (1.1)  durch  ein 
zugeordnetes  Organ  (24.2)  der  Gegenkupplung 
(1.2)  gesteuert  ist  und  das  erste  Tastventil 

45  (22.2)  der  Gegenkupplung  (1.2)  durch  ein  zu- 
geordnetes  Organ  (24.1  )  der  Mittelpufferkupp- 
lung  (1  .1)  gesteuert  ist. 

9.  Steuereinrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch 
50  gekennzeichnet,  daß  das  Organ  (24.2)  die 

Kuppelöse  (4.2)  der  Gegenkupplung  (1.2)  und 
das  Organ  (24.1)  die  Kuppelöse  (4.1)  der  Mit- 
telpufferkupplung  (1.1)  ist. 

55  10.  Steuereinrichtung  nach  den  Ansprüchen  7  oder 
8  oder  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
zweite  Tastventil  (20.1)  der  Mittelpufferkupp- 
lung  (1.1)  durch  ein  Element  (25.1)  des  eige- 

7 
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nen  Verschlusses  (2.1)  gesteuert  ist  und  das 
zweite  Tastventil  (20.2)  der  Gegenkupplung 
(1.2)  durch  ein  Element  (25.2)  des  Verschlus- 
ses  (2.2)  der  Gegenkupplung  (1.2)  gesteuert 
ist.  5 

11.  Steuereinrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Element  (25.1)  das 
Herzstück  (5.1)  des  Verschlusses  (2.1)  und  das 
Element  (25.2)  das  Herzstück  (5.2)  des  Ver-  10 
Schlusses  (2.2)  ist. 

12.  Steuereinrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Element  (25.1)  der 
Entkuppelhebel  (27.1)  des  Verschlusses  (2.1)  75 
und  das  Element  (25.2)  der  Entkuppelhebel 
(27.2)  des  Verschlusses  (2.2)  ist. 

13.  Steuereinrichtung  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprüche  1  bis  12,  da-  20 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Entkuppel- 
einrichtung  (Entkuppelzylinder  29.1,  29.2)  fern- 
bedient  ansteuerbar  ausgebildet  ist. 

25 
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